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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Landkreis Uelzen plant die UKA Nord 

Projektentwicklung GmbH & Co. KG die Errichtung von drei Windenergieanlagen (WEA) im 

Gemeindegebiet Altenmedingen.  

Gemäß der Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) ist für die „Errichtung und Betrieb einer Windfarm mit Anlagen mit 

einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 m mit sechs bis weniger als 20 Windkraftanlagen“ 

(Nr. 1.6.2) eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles durchzuführen. Bei unter sechs Anla-

gen ist eine standortbezogene Vorprüfung zu erstellen. In diesem Fall wird für die geplante 

Windenergieanlage aufgrund der kumulierenden Wirkung i. S. d. UVPG mit vier bereits beste-

henden Anlagen sowie sieben weiteren geplanten WEA eine allgemeine UVP-Vorprüfung 

durchgeführt, um eine umfassende Darstellung des Planprojektes zu ermöglichen. 

Nach § 7 Abs. 1 UVPG ist im Falle einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn gemäß der überschlägigen Prüfung unter Be-

rücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-

gen eintreten können, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären. 

In der vorliegenden Unterlage werden mögliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das 

geplante Vorhaben beschrieben und bewertet. Die Gliederung der Unterlage orientiert sich an 

der Anlage 3 zum UVPG „Kriterien für die Vorprüfung im Rahmen einer Umweltverträglich-

keitsprüfung“ (BGBl. I S. 2808). 

Grundlage dieses Fachbeitrags sind folgende Unterlagen: 

- Baubeschreibung und Pläne der UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co. KG, 

- Ornithologische Gutachten (OECOS 2016a, b), 

- Biotoptypenkartierung (OECOS 2017), 

- Landschaftsbildbewertung (OECOS 2019a) 

- Ergebnisse der Fledermauserfassung (UIN 2016), 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (OECOS 2019b), 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (OECOS 2019c) 

- Schwarzstorch-Bericht 2019 (OECOS 2019d).  
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2 Merkmale des Vorhabens 

Im Zuge des Ausbaus der Windenergie im Landkreis Uelzen plant die UKA Nord Projektent-

wicklung GmbH & Co. KG in der Gemeinde Altenmedingen die Errichtung von drei Windener-

gieanlagen des Typs Vestas V162 mit einer Gesamthöhe von 250 m. Die Standorte sind süd-

lich der Fläche Nr. 43 „Bostelwiebeck“ geplant, welche in der Beschlussfassung des Regiona-

len Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreis Uelzen 2019 als Vorranggebiet Wind-

energienutzung dargestellt ist. Die raumordnerische Zulässigkeit soll für das Vorhaben über 

ein mit der Behörde abgestimmtes Zielabweichungsverfahren erlangt werden. Mit der positiven 

Bescheidung wird im Laufe des Septembers gerechnet. 

 

2.1 Größe und Ausgestaltung des Vorhabens 

Das Vorhaben umfasst den Bau von drei Windenergieanlagen des Typs Vestas V162. Bei 

einer Nabenhöhe von 166 m und zusätzlich 3 m Fundamenterhöhung sowie einem Rotor-

durchmesser von 162 m beträgt die Gesamthöhe etwa 250 m (Tabelle 1). Die drei Rotorblätter 

einer WEA überstreichen eine Fläche von rund 20.663 m². Das Material der Blätter ist glasfa-

serverstärkter Kunststoff (Epoxidharz).  

Für die Flugsicherung am Tag dienen rote Blockstreifen am Turm, Gondel und an den Flügel-

spitzen. Auf der Gondel wird eine Nachtkennzeichnung entspr. Nr. 17 ff. der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen angebracht. Im Übrigen wird 

die Anlage mit nicht reflektierender Farbe lichtgrau lackiert.  

Der aus einzelnen Fertigteilen hergestellte Turm wird auf ein Betonfundament mit einem 

Durchmesser von 32 m montiert. Insgesamt wird für das Fundament jeweils eine Fläche von 

ca.  804 m² benötigt. Insgesamt werden somit ca. 2.412 m² Boden vollversiegelt. 

Die Erschließung erfolgt über befestigte Zufahrten abgehend vom bestehenden Verkehrsnetz 

zwischen Eddelstorf und Bostelwiebeck (Abbildung 1). Diese Stichwege zur jeweiligen WEA 

werden als dauerhaft teilversiegelte Fläche neu angelegt. Insgesamt wird ein Wegeneubau 

von 4.515 m² notwendig. Für die Montage der Anlage sowie möglicherweise spätere War-

tungsarbeiten wird je WEA eine Kranstellfläche aus Schotter mit einer Fläche von 1.573 m² (in 

Summe 4.719 m²) dauerhaft hergestellt. 

 

Tabelle 1: Bezeichnung und Kennwerte zu geplanten Windenergieanlagen. 

Bezeichnung Hersteller / Typ Nabenhöhe Rechtswert  
(ETRS 89 UTM) 

Hochwert 
(ETRS 89 UTM) 

UKA 02 Vestas V162 166 m  
+ 3 m Fundamenterhöhung 

32.609.729,23 5.889.959,77 

UKA 03 Vestas V162 166 m  
+ 3 m Fundamenterhöhung 

32.610.042,00 5.889.672,00 

UKA 04 Vestas V162 166 m  
+ 3 m Fundamenterhöhung 

32.610.053,58 5.890.252,66 
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Abbildung 1: Lage des Vorhabens mit Darstellung der geplanten WEA-Standorte, Fundamente, der teil-
versiegelten Flächen und der Arbeitsbereiche sowie benachbarter WEA-Planungen. 
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2.2 Zusammenwirken mit anderen Vorhaben 

Hinsichtlich der kumulativen Prüfung wurden geplante und bestehende Anlagen berücksich-

tigt, indem sowohl die Wirkbereiche des geplanten Vorhabens als auch Wirkbereiche beste-

hender oder weiterer geplanter Anlagen überprüft wurden. Es handelte sich dabei um Be-

standsanlagen des Windpark Haaßel südöstlich von Altenmedingen sowie um nördlich zum 

Vorhaben geplante Windenergieanlagen der Bürgerwindpark Altenmedingen Betreibergesell-

schaft mbH & Co. KG sowie eine geplante WEA der UKA Nord GmbH & Co KG in der Poten-

tialfläche Nr. 43 „Bostelwiebeck“. 

Der Windpark Haaßel besteht aus vier WEA der 2 MW Klasse mit einer Gesamthöhe von etwa 

100 m. Dieser durch die Bauleitplanung als nicht raumbedeutsam eingestufte Windpark befin-

det sich etwa 2 km südlich des Vorhabens.  

Die Bürgerwindpark Altenmedingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG plant die Errichtung 

von sechs WEA unterschiedlicher Typen des Herstellers GE Wind Energy GmbH mit Gesamt-

höhen von 233 m (BWP 01 bis BWP 05) bzw. 240 m (BWP 06). Zusätzlich plant Die UKA Nord 

Gmbh & Co. KG den Bau und Betrieb einer weiteren WEA des Typs Vestas V162-5.6 mit der 

Bezeichnung UKA 01 als eigenständigen Antrag (WEP Bostelwiebeck I). Die geplanten Stand-

orte dieser WEA befinden sich innerhalb der Fläche Nr. 43 „Bostelwiebeck“ in einem Abstand 

von ca. 400 m bis 1.400 m zum Vorhaben WEP Bostelwiebeck II (Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Bezeichnung und Kennwerte zu geplanten benachbarten Windenergieanlagen. 

Bezeichnung Hersteller / Typ Nabenhöhe Rechtswert  
(ETRS 89 UTM) 

Hochwert 
(ETRS 89 UTM) 

BWP 01 GE 3.6-137 164,5 m 32.609.076,50 5.891.307,50 

BWP 02 GE 3.6-137 164,5 m 32.609.333,35 5.891.019,75 

BWP 03 GE 3.6-137 164,5 m 32.609.712,93 5.891.198,18 

BWP 04 GE 3.6-137 164,5 m 32.609.505,01 5.890.697,59 

BWP 05 GE 3.6-137 164,5 m 32.609.840,69 5.890.865,36 

BWP 06 GE 5.3-158 161,0 m  32.610.162,31 5.890.660,49 

UKA 01 Vestas V162-5.6 169,0 m 32.609.565,68 5.890.307,12 

 

Weitere Vorhaben bzw. Änderungsverfahren, die im räumlichen, funktionalen oder zeitlichen 

Zusammenhang stehen, sind nicht bekannt.  

Es wird davon ausgegangen, dass ein enger Zusammenhang der Windenergieanlagen auf-

grund der Überlappung ihrer schutzgutbezogenen Wirkbereiche und ihrem funktionalen Bezug 

vorliegt.  

Die geplanten Anlagen des Vorhabens, die sechs geplanten WEA der Bürgerwindpark Alten-

medingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG, die WEA UKA 01 sowie vier Bestandsanlagen 

des Windpark Haaßel bilden demnach eine Windfarm mit 14 WEA im Sinne des UVPG.  
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2.3 Nutzung natürlicher Ressourcen 

Mit dem Vorhaben geht eine Änderung der Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur 

und Landschaft einher. Bisher rein ackerbaulich genutzte Flächen werden für die Installation 

der WEA beansprucht, ein bereits bestehendes Wegesystem wird den technischen Anforde-

rungen des Anlagenherstellers entsprechend ausgebaut. 

Wasser spielt bei der Baumaßnahme und dem Betrieb der Windenergieanlagen keine geson-

derte Rolle, es wird durch den Bau und Betrieb der Anlagen nicht in besonderem Maße in An-

spruch genommen. Gegebenenfalls ist eine Grundwasserhaltung für den Zeitraum der Funda-

mentherstellung erforderlich.  

Durch die Anlage der Betonfundamente wird eine Fläche von ca. 2.412 m² bislang unverbauter 

Boden in Anspruch genommen, so dass die Bodenfunktionen verloren gehen. Durch Zuwe-

gungen und Kranstellflächen werden ca. 9.234 m² mit einer wasserdurchlässigen Schotterde-

cke teilversiegelt und Bodenfunktionen verändert. 

Die Landschaft wird durch Errichtung der 250 m hohen Windenergieanlagen in ihrer optischen 

Wirkung verändert. Allerdings liegen in näherer Umgebung zu den Standorten durch vier be-

stehende WEA und der Landesstraße L 232 bereits geringfügige Vorbelastungen des Land-

schaftsbildes vor. Weitere sieben geplante WEA in direkter Nähe sind ebenfalls als Vorbelas-

tung zu berücksichtigen. 

Durch Bau, Anlage und Betrieb der WEA entstehen ggf. Beeinträchtigungen auf Tiere, Pflan-

zen und die biologische Vielfalt, die im Kapitel 4 näher dargestellt und bewertet werden. 

 

2.4 Abfallerzeugung im Sinne von § 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

Bauabfälle werden ordnungsgemäß entsorgt. Beim Betrieb der Windenergieanlagen fallen 

keine Abfälle i. S. d. § 3 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes an. 

 

2.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen 

Beim Bau der Windenergieanlagen können Belästigungen bspw. durch Lärm der Baufahr-

zeuge, Erschütterung bei Rammarbeiten, optische Beeinträchtigungen durch den Baustellen-

verkehr sowie durch Schadstoff- und Staubimmissionen entstehen. Diese Beeinträchtigungen 

sind hierbei auf die Dauer der Bauarbeiten sowie lokal auf den entsprechenden Standort der 

WEA beschränkt. Es ergeben sich keine relevanten Umweltverschmutzungen oder Belästi-

gungen durch den Bau. 

Durch den Betrieb der Windenergieanlagen findet keine Umweltverschmutzung durch den 

Ausstoß von Schadstoffen statt. Vielmehr wird durch die Nutzung erneuerbarer Energien der 

Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre reduziert. 
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Windenergieanlagen erzeugen während des Betriebes vorwiegend Schallemissionen durch 

die Rotorgeräusche. Um die Grenzwerte in der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

(TA-Lärm) einhalten zu können, sind festgelegte Abstände zu Siedlungsgebieten einzuhalten. 

Mit verbindlicher Einführung des sog. Windenergie-Erlass zum 25.02.2016 wurde daher ein 

als harte Tabuzone bezeichneter Mindestabstand von 2 H bzw. 400 m festgesetzt. Dieser Ab-

stand ist sowohl zum Siedlungsbereich mit Wohnnutzung (§§ 30, 34 BauGB), zu Einzelhäu-

sern und Splittersiedlungen im Außenbereich (§ 35 BauGB) sowie zu Wochenendhaus-, Feri-

enhaus- und Campingplatzgebieten einzuhalten. 

Die nächstgelegenen Ortslage Eddelstorf befindet sich in ca. 1.280 m Entfernung zur WEA 

UKA 02. Die Siedlung Bostelwiebeck und Vorwerk liegen ca. 960 m zur nächstgelegenen WEA 

entfernt. Der Siedlungssplitter am Kesterberg befindet sich in 680 m Abstand zu der geplanten 

WEA UKA 02. Der Vorsorgeabstand aus dem Windenergie-Erlass wird demnach eingehalten. 

Zu den Themen Schallentwicklung und Schattenwurf wurden entsprechende Gutachten durch 

I17-Wind GmbH & Co. KG angefertigt (2019). Als Vorbelastung für die Schallimmissionsprog-

nose und für die Schattenwurfprognose wurden insgesamt 11 WEA als Vorbelastung berück-

sichtigt. Es handelt sich um vier WEA des Windpark Haaßel, sechs geplante WEA der Bürger-

windpark Altenmedingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG sowie eine weitere geplante 

WEA der UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co. KG (Antrag Bostelwiebeck I). Schatten-

wurfimmissionen wurden an 162 Immissionsorten (IO) geprüft. An 134 IO wird die zulässige 

Beschattungsdauer von 30 Stunden pro Jahr bzw. 30 Minuten pro Tag bereits durch die Vor-

belastung überschritten und kann durch die Zusatzbelastung erhöht werden. An 26 weiteren 

IO können zusätzliche Überschreitungen der Grenzwerte durch die Gesamtbelastung eintre-

ten. 

Demnach ist die Höhe der Beeinträchtigungen durch Schattenwurf als sehr hoch zu bewerten 

und es ist mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu 

rechnen. Als Vermeidungsmaßnahme bietet sich die Installation eines Schattenwurfabschalt-

moduls an. Dieses System schaltet eine WEA automatisch ab, sobald an den relevanten Im-

missionsorten die Grenzwerte der maximal zulässigen Beschattungsdauer (30 Stunden pro 

Kalenderjahr und 30 Minuten pro Kalendertag) erreicht werden. Bei Verwendung des Schat-

tenwurfabschaltmoduls verbleiben abschließend keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-

wirken. 

Im Rahmen des Schallgutachtens nach Interimsverfahren wurden die Schallimmissionen an 

neun IO geprüft. An lediglich zwei Immissionsorten wurde eine geringfügige Überschreitung 

der Grenzwerte nach TA Lärm um maximal 1 db(A) festgestellt. Unter Beachtung der Nr. 3.2.1 

Abs. 3 TA Lärm sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu besorgen. 

Die Schallimmissionsprognose nach alternativen Verfahren an neun IO zeigt zudem, dass 

beim Betrieb der geplanten WEA im Modus 0 mit Schallleistungspegel von 104,0 dB(A) zzgl. 

eines Zuschlages für die obere Vertrauensbereichsgrenze von 2 dB(A) die Immissionsricht-

werte der TA Lärm durch die Gesamtbelastung an allen maßgeblichen Immissionsorten unter-

schritten werden.  
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Es ist demnach davon auszugehen, dass von den geplanten WEA keine erheblichen nachtei-

ligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch Schattenwurf oder Schallimmis-

sionen ausgehen können. 

Um Belästigungen durch einen so genannten „Disko-Effekt“ durch Reflexionen des Sonnen-

lichtes auf den Rotorblättern zu vermeiden, werden die Anlagen mit einer nicht reflektierenden 

Farbe versehen. 

2.6 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und 
Technologien 

Das Vorhaben wird nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie unter Einhal-

tung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt. Betriebsstoffe oder Baustoffe von 

denen eine erhöhte Umweltgefahr ausgehen könnte, kommen nicht zum Einsatz. Es sind dem-

zufolge keine erhöhten Unfallrisiken zu erwarten. Das Bauvorhaben erfordert weder das La-

gern, den Umgang, die Nutzung oder die Produktion von gefährlichen Stoffen i. S. d. ChemG 

bzw. der GefStoffV, von wassergefährdenden Stoffen i. S. d. WHG noch von Gefahrengütern 

i. S. d. GGbefG.  

Die Windenergieanlagen des Typs Vestas V162 sind mit einem mehrstufigen Getriebe ausge-

stattet. Schmierstoffe und Maschinenöle werden im Fall eines Lecks in speziellen Schutzvor-

richtungen innerhalb der Windenergieanlage aufgefangen. Grundsätzlich bestehen die WEA 

und speziell die elektrischen Schaltanlagen aus schwer entzündlichen Stoffen.  

Windenergieanlagen bergen das Risiko des Eisabwurfs, wenn sich an den Rotorblättern an-

gesetztes Eis bei Tauwetter ablöst und herunterfällt. Die in diesem Vorhaben zu errichtenden 

Anlagen verfügen über Sensoren zur frühzeitigen Eiserkennung, die eine automatische Ab-

schaltung herbeiführen. Zudem verfügen die WEA standardmäßig über Blitzschutzsystem. 

In extrem seltenen Fällen kann es zu Beschädigungen der Windräder selbst kommen (abbre-

chende Rotorflügel, herabfallende Teile, Brand). Das davon ausgehende Risiko beschränkt 

sich auf das nähere Umfeld der Anlagen. 

Die 12. Bundesimmissionsschutzverordnung bezieht sich auf genehmigungsbedürftige Anla-

gen, in denen wenigstens einer der im Anhang der 12. BImSchV genannten Stoffe enthalten 

und die entsprechenden Grenzwerte überschritten werden. Grenzwertüberschreitungen tref-

fen auf die geplante WEA des Typ Vestas V162 jedoch nicht zu. 

2.7 Risiken für die menschliche Gesundheit 

Aus der wissenschaftlichen Literatur ergeben sich keine Belege für schwerwiegende gesund-

heitliche Folgen durch Emissionen von Windenergieanlagen. Risiken für die menschliche Ge-

sundheit sind bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte durch das geplante Vorhaben nicht 

zu erwarten. 
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3 Standort des Vorhabens 

Die Standorte für die geplanten Windenergieanlagen befinden sich im Gemeindegebiet von 

Altenmedingen zwischen den Ortschaften Eddelstorf und Bostelwiebeck im Bereich des 

Kesterbergs auf etwa 64 m ü. NN.  

Das Vorhaben schließt südlich an das Vorranggebiet für Windenergienutzung Nr. 43 „Bostel-

wiebeck“. Die ursprüngliche Gebietskulisse der Potentialfläche Nr. 43 „Bostelwiebeck“ setzte 

sich nach Süden fort, umfasst die Standorte der Planung und wurde zuletzt im Entwurfstand 

2016 zeichnerisch dargestellt. Sie wurde im weiteren Verlauf aufgrund des Verdachts von be-

stehenden Wechselhorsten des Schwarzstorches in den Waldgebieten am Reisenmoor und 

in der Wiebeck reduziert. Ein solcher Verdacht kann nach eingehender Untersuchung nicht 

aufrechterhalten werden und es ist von keinem Vorkommen in der Wiebeck auszugehen. Für 

das geplante Vorhaben wurde aufgrund dieser Erkenntnis ein Zielabweichungsverfahren ein-

geleitet. Es wird von einer positiven Bescheidung im Laufe des Septembers ausgegangen, 

wodurch die raumordnerische Zulässigkeit gegeben ist. 

Die geplanten WEA befinden sich im Naturraum Ostheide. Hier überwiegen sandige Grund- 

und Endmoränengebiete, geprägt von Äckern und Wäldern, aber auch den größten Sandhei-

den Niedersachsens. Der Naturraum wird maßgeblich durch die Beckenlage ausgedehnter 

Geest- und Endmoränenzüge geprägt. Es handelt sich um eine offene bis halboffene Agrar-

landschaft mit vorwiegend Ackernutzung auf gering bewegten Sandstandorten mit einigen He-

ckenstrukturen. Frühzeitige ackerbauliche Inanspruchnahme großflächiger Heidebereiche so-

wie Waldumwandlungen zugunsten des Ackerbaus im 20. Jahrhundert ließen oft verstreut lie-

gende Forsten zurück. Heiden wurden bis auf wenige Flächen komplett in Äcker umgewandelt. 

 

3.1 Bestehende Nutzung 

Das Vorhabengebiet und angrenzende Flächen werden überwiegend intensiv landwirtschaft-

lich genutzt. Es handelt sich vorwiegend um Ackerland, während in den Randlagen der ge-

schlossenen Ortschaften teilweise Wiesen und Weiden vorkommen.  

Die nächstgelegene Wohnbebauung am Siedlungssplitter Kesterberg ist etwa 680 m entfernt 

zur WEA UKA 02 gelegen. Die geschlossenen Siedlungen Bostelwiebeck und Eddelstorf be-

finden sich in einer Entfernung von ca. 960 m bzw. 1.280 m zum Vorhabengebiet.  

Nordwestlich der geplanten WEA bestehen verlassene Gebäudekomplexe einer Ziegelei mit 

angrenzenden Saumstrukturen. Rund 700 m westlich zur WEA UKA 02 befindet sich der Sied-

lungssplitter Kesterberg inklusive des flügellosen Turms der seit 1961 stillgelegten Kappen-

windmühle.  

In Richtung Gienau besteht in etwa 1.000 m Entfernung der Modellflugplatz des MFC Dahlen-

burg. Im Süden wird das Vorhabengebiet durch die mit etwa 1.000 PKW pro Tag frequentierte 

Landesstraße L 232 begrenzt. 
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Die Beschlussfassung des RROP Landkreis Uelzen 2019 stellt das Vorhabengebiet Vorbe-

haltgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials dar. Das Vorhaben schließt 

sich südlich an die als Vorranggebiet für Windenergienutzung gezeichnete Fläche Nr. 43 

„Bostelwiebeck“ an. 

Südlich des Vorhabens sind vier WEA der 2 MW-Klasse mit einer Gesamthöhe von etwa 

100 m des durch die Bauleitplanung als nicht raumbedeutsam eingestuften Windpark Haaßel 

in ca. 2 km zu berücksichtigen. In größerer Entfernung bestehen weitere acht Windenergiean-

lagen unterschiedlicher Typen. Dabei handelt es sich um vier WEA Fuhrländer FL MD77 (1,5 

MW) des Windparks Boitze, etwa 7 km östlich gelegen, sowie um vier WEA der 0,6 MW-Klasse 

in einem Windpark bei Römstedt mit einem Abstand von etwa 5 km zum Vorhaben. 

Die Bürgerwindpark Altenmedingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG plant die Errichtung 

von sechs WEA unterschiedlicher Typen des Herstellers GE Wind Energy GmbH mit Gesamt-

höhen von 233 m (BWP 01 bis BWP 05) bzw. 240 m (BWP 06). Zusätzlich plant Die UKA Nord 

Gmbh & Co. KG den Bau und Betrieb einer weiteren WEA des Typs Vestas V162-5.6 mit der 

Bezeichnung UKA 01 als eigenständigen Antrag (WEP Bostelwiebeck I). Die geplanten Stand-

orte dieser WEA befinden sich innerhalb der Fläche Nr. 43 „Bostelwiebeck“ in einem Abstand 

von ca. 400 m bis 1.400 m zum Vorhaben WEP Bostelwiebeck II. 

 

3.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der 
natürlichen Ressourcen 

Wasser 

Am jeweiligen Standort der geplanten WEA befinden sich keine Oberflächen- oder Fließge-

wässer. Anhand der Daten der Messstelle Altenmedingen F1 liegt im Mittel ein Grundwasser-

stand von 39,29 m ü. NN bzw. 16,88 m u GOK vor. Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 

etwa 201 - 250 mm pro Jahr. Es sind keine Heilquellen- oder Wasserschutzgebiete nach Was-

serhaushaltsgesetz (WHG) ausgewiesen. Risikogebiete oder Überschwemmungsgebiete im 

Sinne des WHG sind ebenfalls nicht vorhanden. Dem Schutzgut Wasser wird im Vorhabenge-

biet zusammenfassend eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. 

 

Fläche und Boden 

Als geologisches Ausgangsmaterial liegen im Vorhabengebiet quartäre Sande der Weichsel-

Kaltzeit über glaziofluviatilen Sanden oder Schluffen des Drenthe-Stadials vor. Daraus sind 

Böden mit mittlerem ackerbaulichen Ertragspotenzial entstanden. An den Standorten der WEA 

haben sich sandig-lehmige Braunerden ausgebildet. Die Braunerde ist der Bodentyp mit der 

flächenmäßig weitesten Verbreitung und der vorherrschende Bodentyp in Deutschland. Die 

Böden sind durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt und es besteht eine intensive Nutzung. 

Eine besondere Schutzwürdigkeit in natur- und kulturhistorischer Hinsicht und in Bezug auf 
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Seltenheit liegt nicht vor. Dem Schutzgut Boden wird im Vorhabengebiet zusammenfassend 

eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. 

 

Natur 

Pflanzen und Biotope 

Die potentielle natürliche Vegetation bezeichnet die Pflanzengesellschaft, die sich unter den 

gegebenen Standortverhältnissen ohne Beeinflussung durch den Menschen einstellen würde. 

Sie zeigt das Entwicklungspotenzial des Gebiets an und kann zur Bewertung der Naturnähe 

der im Untersuchungsraum vorkommenden Lebensräume herangezogen werden. Die poten-

tielle natürliche Vegetation des Gebiets wird durch Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflan-

des im Übergang zum Flattergras-Buchenwald bestimmt, während in Niederungen feuchte Ei-

chen-Hainbuchen- und Eschenmischwälder des Tieflandes im Übergang zum feuchten Flat-

tergras- und Waldmeister-Buchenwald auftreten. 

Demgegenüber wird das Vorhabengebiet ausschließlich landwirtschaftlich als intensiv bewirt-

schaftete Ackerfläche genutzt. Nach dem Landschaftsrahmenplan Uelzen 2012 sind im Vor-

habengebiet Biotope mit geringer Bedeutung dargestellt. Anhand eigener Biotoptypenkartie-

rung (OECOS 2017) handelt es vorwiegend um den Biotoptyp „Acker“ mit unterschiedlicher 

Feldfrucht und geringer Bedeutung der Wertstufe I (Abbildung 2).  

In den Randlagen der befestigten Wege finden sich gliedernde Strukturen wie Feldgehölze 

und Strauch-Baumhecken (Wertstufe III-IV). In einer Entfernung von ca. 470 m verläuft östlich 

der WEA UKA 03 der Gollernbach in einem befestigten Graben in nord-südlicher Ausdehnung 

(Abbildung 2).  

Der Landschaftsrahmenplan weist zwei Gebiete mit sehr hoher Bedeutung für den Bio-

topschutz in einem 1.500 m Radius der WEA aus. Zum einen befindet sich über 750 m östlich 

gelegen die Feuchtbrache „Seilstücke“ an der L 232. Zum anderen handelt es sich um die 

feuchten Niederungsbereiche „Blanke Wiesen“ unmittelbar sudöstlich Eddelstorf in über 

1.200 m Entfernung zum Vorhaben. 

Im Vorhabengebiet liegen keine nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope. Vor-

kommen von geschützten Pflanzenarten sind vom Vorhaben nicht betroffen.  

Aufgrund der intensiven Nutzung des Geländes kommt der Biotopausstattung im Vorhaben-

gebiet sowie im unmittelbaren Umfeld eine geringe Bedeutung zu. 
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Abbildung 2: Darstellung der erfassten Biotoptypen im Bereich des Vorhabens. 
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Brutvögel 

Die Bestandsbeschreibung der Brutvögel basiert auf eigenen Kartierungen an 17 Terminen 

zwischen Anfang März und Mitte Juli 2015 auf einem Untersuchungsgebiet von ca. 1.000 m 

Radius um ein damaliges Plangebiet. Dieses Untersuchungsgebiet umfasst den aktuell ge-

planten Standort. Die Kartierungen basierten auf den methodischen Empfehlungen des Nie-

dersächsischen Landkreistages „Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie“ im Stand von Ok-

tober 2014. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf den kollisionsgefährdeten Arten 

sowie Vogelarten mit Status 1-3 nach Stand der Roten Liste der Brutvögel in Niedersachsen 

(OECOS 2016a). Die Untersuchungen decken die seit 2016 im Leitfaden Artenschutz (MU 

2016) aufgestellten Anforderungen an Brutvogelkartierungen für den geplanten Standort ab. 

Unter den 64 nachgewiesenen Vogelarten gelten insgesamt 17 Arten als planungs- und be-

wertungsrelevant. Es handelt sich um die fünf Groß- und Greifvogelarten Kranich, Rohrweihe, 

Rotmilan, Wespenbussard und Wiesenweihe gemäß dem Leitfaden Artenschutz (MU 2016) 

als empfindlich gegenüber WEA. Unter Berücksichtigung der aktuellen Roten Liste (Krüger & 

Nipkow 2015) gelten weitere 12 Arten als planungsrelevant. Es handelt sich dabei um Blut-

hänfling, Feldlerche, Feldschwirl, Grauschnäpper, Neuntöter. Ortolan, Pirol, Rauchschwalbe, 

Star, Trauerschnäpper, Waldlaubsänger und Wiesenpieper. 

Die Vorkommen des Rotmilans sind im Abstand von ca. 3 km bei Aljarn bzw. ca. 4 km im 

Bereich des Bahnhof Bavendorf festgestellt worden. Das Vorkommen der Rohrweihe ist in 

etwa 1.300 m zu geplanten WEA durch gezielte Nistplatzkartierungen ermittelt worden.  

Im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flur kommen vor allem die über das Untersu-

chungsgebiet verteilten 44 Reviere der Feldlerche vor. Anhand der untersuchten Flächen-

größe von ca. 960 ha ergibt sich für das Untersuchungsgebiet eine geringe Feldlerchendichte 

von 0,5 Rev./10 ha. Flade (1994) gibt eine Siedlungsdichte für die Mittel- und Norddeutsche 

Kulturlandschaft von 3,1 Rev./10 ha an. Darüber hinaus wurden in der Ackerflur vier Brutre-

viere der Wachtel nordwestlich, nordöstlich und südlich der geplanten WEA dokumentiert, die 

sich in Abständen zwischen 780 und 2.200 m befinden. In unmittelbarer Nähe der ca. 970 m 

zum Vorhaben nördlich gelegenen Stillgewässer sind Vorkommen von Wiesenpieper und 

Feldschwirl dokumentiert.  

Alle weiteren Brutplätze der planungs- und bewertungsrelevanten Singvogelarten befinden 

sich im unmittelbaren Bereich von Gehölzsäumen sowie innerhalb von Feldgehölzen, Wäldern 

und Forsten oder an bestehenden Gebäuden. Dabei konzentrieren sich die beobachteten Re-

viere auf den nördlichen Raum des Untersuchungsgebietes zwischen Becklingen und Eddels-

torf sowie dem Feldgehölz „Gonsche“ inklusive umliegendem Grünland.  

Im Verlauf der Brutzeit wurde sudöstlich von Eddelstorf nachweislich eine Brut von Rohrwei-

hen aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein etwa 1.300 m entfernt gelegenes Brutrevier 

am Rande eines Feuchtbiotops (Großer Blanken), dass nach Landschaftsrahmenplan ein lan-

desweit bedeutsames Amphibienvorkommen aufweist. Zudem wird der unmittelbar umge-

bende Niederungsbereich (Blanke Wiesen) von geschlossenem Wirtschaftsgrünland geprägt. 

Es wird aus gutachterlicher Sicht davon ausgegangen, dass aufgrund der Habitatausprägung 
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und Nahrungsverfügbarkeit ein Vorkommen von Rohrweihen dauerhaft gesichert ist. Im wei-

teren Untersuchungsgebiet erfolgte kein Brutnachweis, sondern es wurden lediglich einzelne 

Rohrweihen auf Nahrungssuche über den Ackerflächen beobachtet, wobei vornehmlich Flä-

chen abseits des Plangebietes südlich des Kesterberg von Bedeutung waren. Im östlichen und 

nördlichen Untersuchungsgebiet wurden dagegen wenige Flüge einzelner Rohrweihen beo-

bachtet und es ist aufgrund der anthropogenen Vorbelastungen durch Stick- und Schadstoffe-

inträgen oder Störungen durch Ackermaschinen unwahrscheinlich, dass Rohrweihen in die-

sem Habitat brüten oder eine Brut dauerhaft erfolgreich ist. 

Mit Beginn der Kartierungen im März wurden drei nestbauende Mäusebussarde in verschie-

denen Gehölzstrukturen beobachtet. Durch mehrere An- und Abflüge wurden die Reviere be-

stätigt. Ein Brutplatz befand sich in einer kleinen Gehölzstruktur ca. 2.000 m zum Vorhaben im 

Norden nahe Becklingen gelegen. Ein weiteres Revier wurde im Feldgehölz „Siebendühl“ 

1.100 m nordwestlich des geplanten WEA-Standorts UKA 02 dokumentiert. Der dritte Brutplatz 

wurde 1.050 m südöstlich am Waldrand vom Wiebecker Forst beobachtet. Allgemein wurden 

während der Beobachtungstermine einzelne nahrungssuchende Bussarde über den Acker- 

und Grünlandbereichen dokumentiert. 

Die Gehölzstruktur südlich angrenzend an die Bahnstrecke der Haltestelle Bavendorf diente 

einem Rotmilan als Revier. Mehrere Beobachtungen in diesem Bereich ergaben eine hohe 

Flugaktivität des Greifvogels. Es wurde ein Horststandort nachgewiesen, der sich in rund 4 km 

Entfernung zum Vorhabengebiet befand. Ein Brutplatz eines weiteren Rotmilanpaares befand 

sich etwa 3,1 km entfernt zum Vorhaben südwestlich der Ortschaft Aljarn. 

Sowohl eine Horstkartierung im Frühjahr 2015 als auch Nachfragen bei den zuständigen For-

stämtern ergaben keine Hinweise auf Brutplätze des Schwarzstorchs im relevanten Umkreis. 

Bekannte Althorste in entfernt gelegenen Gehölzbeständen wurden von einem fachkundigen 

Ornithologen ohne Anzeichen auf Besatz überprüft. Im Vorhabengebiet erfolgten zudem keine 

Beobachtungen der Art. Weitere artspezifische Kartierungen im Verlauf des Frühjahrs 2018 

sowie im Folgejahr 2019 im Reisenmoor und der Wiebeck erbrachten keine Hinweise oder 

Nachweise von bestehenden Wechselhorsten des Schwarzstorches. In einem Abstand von 

etwa 2,7 km zur Potentialfläche Nr. 43 wurde ein Althorst eines Großvogels entdeckt, der zur 

Brutperiode 2018 jedoch von keiner Art angenommen wurde. Eine dauerhafte Nutzung dieses 

Standortes am Rande von Forstwegen ist aufgrund der hohen Störanfälligkeit der Art nicht 

gegeben.  

In den untersuchten Bereichen im Reisenmoor und der Wiebeck wurden potenzielle Brutge-

biete mit strukturell geeigneten Horstbäumen ermittelt. Allerdings ist die Eignung insgesamt 

als eingeschränkt zu bewerten, da die kleinmaschigen Waldabschnitte durch zahlreiche forst-

liche Nutzwege zerschnitten sind. Es ist zudem davon auszugehen, dass mögliche Ansiedlun-

gen des Schwarzstorches temporären Störwirkungen durch forstliche Arbeiten, Jagdbetrieb 

und Erholungsnutzung innerhalb des Untersuchungsgebiets sowie landwirtschaftlicher Nut-

zungen außerhalb des Gebiets unterliegen. Ferner ist das Ausmaß der Eignungsfläche im 

Kartierjahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 substantiell durch forstliche Maßnahmen zurück-

gegangen. Daher kann hier nicht von Schwerpunkträumen für die Art ausgegangen werden.  



UVP-Vorprüfung WEP Bostelwiebeck 

 

14 

Zusätzlich wurde zur Aufnahme möglicher Verhaltensweisen ansässiger Schwarzstörche in 

den Waldgebieten eine weiträumige Kontrolle von Flugbewegungen sowie balz- oder brutan-

zeigende Verhaltensweisen im Gelände durchgeführt. Dazu wurde im Verlauf der Ankunftszeit 

der Art in Deutschland zwischen Mitte Februar und Ende März wöchentlich von zwei Standor-

ten mit jeweils einer Person synchron beobachtet. Im Jahr 2019 wurde die Ankunft der 

Schwarzstörche bereits zu Anfang Februar in Deutschland gemeldet. Demnach wären über 

die gesamte Untersuchungsperiode Sichtungen der Art im Bereich der Waldgebiete möglich 

gewesen, sofern ein Besatz erfolgt wäre. Während der insgesamt 72 Stunden umfassenden 

Beobachtungszeit wurden hingegen keine Flugbewegung eines Schwarzstorches im Bereich 

der untersuchten Waldgebiete aufgenommen. Weder in der Wiebeck noch im Reisenmoor 

wurde balz- oder brutanzeigendes Verhalten festgestellt. Abschließend ist nicht von einem 

Vorkommen des Schwarzstorchs in der Wiebeck auszugehen. 

Der Schwarzstorch ist insbesondere beim Nahrungserwerb an Gewässer gebunden, in denen 

er Fische, Frösche, Molche oder Wasserinsekten erbeutet. Es ist nicht davon auszugehen, 

dass die Potenzialfläche 43 oder die umgebende, weitläufige Ackerflur eine übergeordnete 

Bedeutung als Nahrungshabitat für den Schwarzstorch besitzt. 

Darüber hinaus sind dem Gebietsblatt der Potenzialfläche 43 weitere Informationen zu Vor-

kommen der WEA-relevanten Arten Kranich und Rohrweihe zu entnehmen: Ein Brutplatz des 

Kranichs etwa 500 m nördlich der Potenzialfläche wird wiederkehrend genutzt. Die unregel-

mäßige Nutzung der Potenzialfläche in einzelnen Jahren durch die Rohrweihe ist nicht auszu-

schließen (Landkreis Uelzen 2019). 

Für die Bewertung des Brutvogelbestands wurde das Bewertungsmodell nach Behm & Krüger 

(2013) angewandt. Zusammenfassend stellt sich das achtfach untergliederte Untersuchungs-

biet vorwiegend als Bereich mit lokaler oder regionaler Bedeutung dar. Eine Ausnahme hier-

von bildet der Bereich südlich der Landesstraße L 232, dem eine Bewertung unterhalb lokaler 

Bedeutung zukommt. Der Bereich der geplanten Standorte wurde als lokal bedeutsam bewer-

tet. Im direkten Vorhabengebiet befinden sich keine Brutplätze von Groß- oder Greifvögeln. 

 

Gast- und Zugvögel 

Zur Bestandsbewertung des Gast- und Zugvogelvorkommens wurden von Mitte Februar bis 

Ende April 2015 und von Anfang Juli 2015 bis Anfang Februar 2016 wöchentlich eigene Kar-

tierungen im Vorhabengebiet sowie einem Radius von ca. 1.000 m durchgeführt (OECOS 

2016b). Das Untersuchungsgebiet umfasste die aktuell geplanten WEA-Standorte. Die Erhe-

bungen basierten auf den methodischen Empfehlungen des Niedersächsischen Landkreista-

ges „Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie“ im Stand von Oktober 2014. 

Nach 42 Begehungen wurden die sieben Gastvogelarten Grau-, Bläss- und Saatgans, Kiebitz 

und Goldregenpfeifer, Kranich sowie Wacholderdrossel im Untersuchungsgebiet beobachtet. 

Dabei verteilten sich die wenigen Sichtungen sehr inhomogen über die Beobachtungsdauer 
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und es wurde keine konstante Nutzung des Untersuchungsgebietes festgestellt. An lediglich 

22 von 42 Terminen traten planungsrelevante Arten auf. 

Im Untersuchungsgebiet wurden drei rastende Gänsearten (Bläss-, Grau- und Saatgans) be-

obachtet. Obwohl Grau- wie auch Blässgans v. a. während des Herbstzuges ihren Maximal-

bestand bilden (Kruckenberg et al. 2011), überflogen zu diesen Zeiten vergleichsweise wenige 

Individuen das Untersuchungsgebiet und es wurde kein permanent rastender Bestand beo-

bachtet. Für einen kurzen Zeitraum zwischen dem 17.11. und 08.12. hielten sich etwa 400 

Saat- und Blässgänse auf einem abgeernteten Getreideacker über 700 m abseits der geplan-

ten WEA-Standorte auf. Dagegen rasteten im Frühjahr keine Saat- oder Blässgänse im Unter-

suchungsgebiet. 

Im späten Winter ereignete sich ein leicht verstärkter Zug von Saatgänsen an lediglich einem 

Termin, am 26.01. wurden Saatganstrupps mit bis zu 762 Individuen in Höhen über 200 m im 

damaligen Untersuchungsgebiet beobachtet, die aufgrund der milden Wetterlage bereits in die 

skandinavischen Brutgebiete zogen. Während der weiteren Erfassungstage wurden neben 

sporadisch ortswechselnden Gänsen vor allem diffuse Flugbewegungen von Tauben und 

Kleinvögeln beobachtet, die der lokalen Population zugeordnet werden. 

Von den zwei im Untersuchungsgebiet rastenden Watvogelarten (Goldregenpfeifer und Kie-

bitz) wurde der Kiebitz am häufigsten beobachtet. Er kam an 8 Tagen über den Februar/März 

sowie im August und Oktober verteilt im Untersuchungsgebiet vor. Insgesamt wurde er in klei-

neren Trupps von rund fünf bis 45 Vögeln gesichtet, an einem Termin im März wurde jedoch 

ein Maximalbestand von 1.083 Vögeln auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche dokumentiert, 

die sich 300 m nordöstlich des geplanten WEA-Standortes UKA 04 befand. Dabei kon-

zentrierte sich das allgemeine Vorkommen der Art fast ausschließlich auf den östlichen bis 

südöstlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Hier wurde er im Februar überwiegend im und 

um das Plangebiet herum aufgenommen. Einzig im Oktober wurden 6 Kiebitze im Nordwesten 

nahe der Kreisstraße K2 beobachtet. An zwei Terminen im März wurden kleinere Trupps von 

15 und 38 Goldregenpfeifern auf Flächen gesichtet, die über 400 m abseits der geplanten 

Standorte lagen. 

Beobachtungen von Kranichen verteilten sich auf Kartiertermine zwischen Februar und April 

sowie Juli und August 2015. Es erfolgten überwiegend Sichtungen von Kranichen in Trupps 

zu zweit nahe der Gewässer- und Gehölzstrukturen im nördlichen Bereich des Untersuchungs-

gebietes. Ende März und an einem Tag im August erfolgten einzelne Beobachtungen von ei-

nem und zwei Kranichen nahe Bostelwiebeck. 

Der Großteil der gesichteten Wacholderdrosseln wurde zu Beginn der Beobachtungen zwi-

schen Februar und April 2015 dokumentiert. Hierbei verteilten sich die Vögel inhomogen in 

kleinen bis mittleren Trupps von 5 bis 121 Vögeln über das Untersuchungsgebiet. 

Die abschließende Bewertung des Gastvogelbestandes erfolgte auf Grundlage der „Quantita-

tiven Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachen“ (Krüger et al. 

2013). Der Schwellenwert für eine lokale Bedeutung für den Kiebitz (680 Individuen) wurde 

am 01.03. um 403 Individuen überschritten. Der Schwellenwert für eine lokale Bedeutung für 
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die Saatgans (300 Individuen) wurde am 17.11. um 26 Individuen, am 04.12. um 179 Indivi-

duen und am 08.12. um 106 Vögel überschritten. Dem Untersuchungsgebiet wurde aufgrund 

der lediglich kurzzeitigen Überschreitung von Schwellenwerten eine lokale Bedeutung zuge-

sprochen. Es wurde keine räumlich abgrenzbare Verdichtung des Vogelzuges festgestellt, für 

die mit erhöhtem Konfliktpotential zu rechnen ist. 

 

Fledermäuse 

Es wurden im Rahmen der Felderfassungen vom Büro U-I-N insgesamt 14 Untersuchungs-

durchgänge mit stationären Erfassungsgeräten (Batcorder) sowie Bat-Detektoren in einem Ra-

dius von etwa 1.000 m um damalig geplante WEA-Standorte durchgeführt. Im Zeitraum von 

April bis Oktober 2015 wurden insgesamt 14 Untersuchungsdurchgänge durchgeführt. Das 

Untersuchungsgebiet deckt die Standorte der aktuell geplanten Windenergieanlagen vollum-

fänglich ab. 

Um die Phänologie der vorkommenden Fledermäuse genauer zu erfassen, wurde parallel eine 

Langzeiterfassung mit je einem Batcorder an fünf Standorten sowie eine Dauererfassung von 

Fledermausaktivitäten an einem Standort von April bis November 2015 durchgeführt. 

Durch die Feldbegehungen wurden insgesamt acht Fledermausarten in geringen bis hohen 

Aktivitätsdichten erfasst. Die sechs Arten Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Klein-

abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus werden als WEA-

empfindlich angesehen. An den automatischen Erfassungsgeräten am Boden sind im Verlauf 

des Spätsommers und Herbsts hohe und sehr hohe Aktivitätsdichten registriert worden.  

Im Untersuchungsraum sind zwei Teilbereiche als Fledermaus-Funktionsraum mit hoher Be-

deutung bewertet worden. Weitere vier Funktionsräume weisen eine mittlere Bedeutung auf. 

Der überwiegende Teil des Untersuchungsgebietes hat eine geringe bis sehr geringe Bedeu-

tung.  

Ein Großteil der Flächen des Untersuchungsgebietes besteht aus Bereichen, die höchstens 

auf dem Weg zu Habitaten im Rahmen von Transferflügen durch- oder überflogen werden, 

und Fledermäuse selten über einen Zeitraum verweilen. Eine bedeutende Funktion als Teilha-

bitat im Lebensraumgefüge von Fledermäusen ist aufgrund fehlender Nutzung als Quartier-

standort, Nahrungsquelle oder Leitstruktur dort nicht vorhanden, diese Flächen bleiben daher 

ohne Bewertung (U-I-N 2016). 

Die eigentlichen Standorte der geplanten WEA liegen in einem Bereich ohne Bedeutung für 

lokal vorkommende Fledermäuse. Zu den Migrationsperioden im Frühjahr und Herbst wurden 

durch automatische Dauererfassung gesteigerte Aktivitäten der Fledermäuse registriert.  
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Weitere Arten  

Die vom Eingriff betroffenen Ackerflächen sind von untergeordneter Bedeutung für Säuger, 

Insekten, Amphibien und Reptilien. Es sind keine Vorkommen von an Gewässer gebundenen 

Arten (Libellen, Weichtiere, Fische etc.) zu erwarten. 

 

Biologische Vielfalt 

Die „Biologische Vielfalt“ umfasst in verschiedenen Ebenen die Vielfalt an Ökosystemen bzw. 

Lebensgemeinschaften und wird bereits durch die Ausführungen zu den einzelnen Themen-

gruppen Pflanzen, Biotope und Tierarten abgebildet. Anhand des Landschaftsrahmenplans 

wurde dem Vorhabengebiet eine sehr geringe bis mittlere Bedeutung für alle Schutzgüter bei-

gemessen. Es bestehen keine Flächen der Schutz- oder Planungskonzeption im Bereich des 

Vorhabens. Andere natur- und landschaftsschutzfachliche bedeutsame Flächen oder Schutz-

regime liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem Schutzgut Biologische Vielfalt wird im 

Untersuchungsgebiet eine allgemeine Bedeutung beigemessen. 

 

Landschaft 

Der Untersuchungsraum im Umkreis von rund 3,75 km (15-fache Gesamthöhe) um das Vor-

habengebiet gehört zur naturräumlichen Region „Lüneburger Heide“ der Landschaftseinheit 

„Ostheide“. Der Betrachtungsraum weist Erhebungen von 50 m bis 100 m ü. NN auf. Dabei ist 

eine leichte Höhenabnahme von den nördlichen Gebieten (meist 70 – 80 m ü. NN) hin zu den 

südlichen (50 – 60 m ü. NN) zu beobachten. Die höchsten Erhebungen finden sich in den 

häufig auf Anhöhen gelegenen Waldgebieten. Die Standorte der WEA liegen in einem im Ver-

gleich zur unmittelbaren Umgebung leicht exponierten Gelände von 64 m ü. NN. In Abbil-

dung 3 sind neben den Landschaftsbildeinheiten die durch Waldgebiete und bebaute Sied-

lungsgebiete sichtverschattende Bereiche dargestellt.  
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Abbildung 3: Landschaftsbildbewertung für den Betrachtungsraum 

 

Der Untersuchungsraum beinhaltet Flächen von insgesamt sieben Landschaftsbildeinheiten, 

die im Folgenden kurz charakterisiert werden. 

 

Raumeinheit I: Zusammenhängende Siedlungsbereiche mit alten Fachwerkhäusern und 

angrenzenden kleinen Grünländern 

Die Raumeinheit umfasst die Siedlungsgebiete der Ortschaften Bostelwiebeck, Eddelstorf, 

Vorwerk, Niendorf, Haaßel, Altenmedingen, Reisenmoor, Beckling, Siecke, Gienau, Groß 

Thondorf und Am Steckelberg. Die Ortschaften durch viele alte Fachwerkhäuser geprägt und 
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bestehen sowohl aus landwirtschaftlichen Gehöften als auch einzeln stehenden Wohnhäusern 

mit häufig angrenzenden kleineren Wiesen und Weideflächen. Durch einen hohen Anteil an 

alten Gehölzen, alten die Gehöfte umschließenden Steinmauern und teils leerstehenden und 

alten Gebäuden strahlen die Ortschaften insgesamt eine sehr idyllische Atmosphäre aus. Auf-

grund der vielen alten Strukturen, die das Dorfbild prägen, verfügt diese RE über eine hohe 

historische Kontinuität. Die abwechslungsreiche und harmonische Mischung von Natur und 

menschlichem Einfluss führt auch hinsichtlich der Vielfalt zu einer hohen Bewertung. Die Na-

türlichkeit wird als mittel eingestuft. Insgesamt erhält die Wertigkeit dieser RE eine hohe Ein-

stufung. 

 

Raumeinheit II: Zusammenhängende Siedlungsbereiche mit Neubauten und angrenzen-

den kleinen Grünländern 

Die Ortschaften Aljarn und Bohndorf weisen neben einigen alten Fachwerkhäusern vermehrt 

Neubauten auf und sind touristisch durch beispielsweise den Reiterhof in Aljarn oder auch 

einen mittelgroßen Ferienhauskomplex erschlossen, ohne dass hierdurch der dörfliche Cha-

rakter verloren geht. An die beiden Siedlungen grenzen kleine Wiesen und Weideflächen. 

Bohndorf liegt auf einer Anhöhe und teilt sich in zwei kleine Dorfteile auf, die durch eine große 

Brachfläche voneinander getrennt sind. 

Da sowohl alte Fachwerkhäuser als auch viele Neubauten nebeneinander auftreten, wird die 

historische Kontinuität als mittel eingestuft. Viele Grünflächen und Gehölze sorgen für eine 

mittlere Bewertung der Natürlichkeit und Vielfalt. Insgesamt wird der Landschaftsbildwert mit 

mittel eingestuft.  

 

Raumeinheit III: Geschlossene Nadelwälder 

Die Raumeinheit setzt sich aus drei größeren zusammenhängenden Nadelwaldgebieten zu-

sammen. Diese bestehen zumeist aus Fichten und Kiefern. Der Waldrand wird häufig durch 

Laubbäume begrenzt. Die Waldflächen zeichnen sich durch eine teilweise hohe Deckung mit 

Unterbewuchs aus. In allen drei Nadelwaldgebieten sind alte Grabstätten und teils auch Op-

fersteine zu finden. Die archäologischen Funde erhöhen die Bewertung der historischen Kon-

tinuität. Da sich die Wälder größtenteils aus Fichten und Kiefern zusammensetzen, wird ihre 

Vielfalt und als gering bei einer als mittel einzustufenden Natürlichkeit bewertet. 

Die eher arten- und strukturarmen Nadelwaldgebiete erhalten folglich einen mittleren Land-

schaftsbildwert. 

 

Raumeinheit IV: Mischwaldlandschaft 

Mischwälder sind im Norden, Südosten und Westen des Betrachtungsraumes zu finden. Sie 

setzen sich vor allem aus Buchen, Eichen, Kiefern und Fichten zusammen und weisen eine 
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hohe Anzahl an Unterwuchs und Totholz auf. In allen drei Mischwaldgebieten sind archäolo-

gische Fundstätten in Form von Gräbern aus der Bronzezeit oder Opfersteinen zu finden. 

Die historische Kontinuität der Mischwälder wird aufgrund der archäologischen Stätten und 

alten Kopfsteinpflaster als hoch bewertet. Die abwechslungsreiche Zusammensetzung der 

Mischwälder mit meist viel Totholz und dem hügligen Relief führt zu einer ebenfalls hohen 

Bewertung der Vielfalt. Obwohl sich einige Gebiete der Wälder durch eine größtenteils ruhige 

und ungestörte Lage auszeichnen, werden andere durch die sie teilenden Straßen deutlich 

beeinträchtigt. Die Natürlichkeit wird daher als mittel eingestuft.  

Diese RE bekommt somit eine insgesamt hohe Bewertung des Landschaftsbildes. 

 

Raumeinheit V: Kleinstrukturierte, strukturreiche Grünländer und Äcker der offenen 

Geest 

Raumeinheit V liegt im nördlichen Teil des Betrachtungsraums und setzt sich im Vergleich zur 

RE VII aus kleineren Parzellen zusammen. Diese werden sowohl zum Ackeranbau als auch 

als Grünland, Wiesen und Weiden verwendet. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 

häufig durch kleine, etwas höher gelegene Waldgebiete oder ausgiebige Feldgehölze begrenzt 

und weisen ein welliges Relief in der großflächigen Geestlandschaft auf. Dadurch wirkt diese 

RE abwechslungsreich und durch die höhere Reliefenergie dynamisch. In einem der kleinen 

Waldgebiete südlich von Bohndorf befindet sich ein altes Hügelgrab. 

Die historische Kontinuität der überwiegend kleinstrukturierten Nutzungsform der Parzellen 

wird mit mittel bewertet. Durch den Strukturreichtum wir die Vielfalt als hoch eingestuft. Die 

Natürlichkeit wird als mittel bewertet.  

Die Wertigkeit des Landschaftsbilds wird somit insgesamt als mittel eingestuft. 

 

Raumeinheit VI: Kleinstrukturierte Feuchtgrünländer mit Bächen  

Im Süden des Betrachtungsraums liegen zwei Feuchtgrünländer. Beide Flächen liegen auf 

einem leicht hügeligen Terrain und weise eine hohe Anzahl von Feldgehölzen an den Parzel-

lengrenzen auf.  

Die historische Kontinuität ist trotz der kleinen, eher extensiv bewirtschafteten Weiden und 

Wiesen als mittel zu bewerten, da das harmonische Landschaftsbild u.a. durch die mit Kunst-

stoff verschweißten und auf den Flächen lagernden Silageballen beeinträchtigt wird. Das hü-

gelige Terrain, zahlreiche Feldgehölze und die das Gebiet durchfließende Bäche führen zu 

einer hohen Bewertung der Vielfalt. Der anthropogene Einfluss ist durch die Bewirtschaftung 

und die angrenzenden Straßen deutlich ersichtlich und führt zu einer mittleren Bewertung der 

Natürlichkeit. 

Der RE wird insgesamt ein mittlerer Landschaftsbildwert zugeteilt.  
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Raumeinheit VII: Halboffene Agrarlandschaft mit mittelgroßen bis großen  

Ackerschlägen  

Ein großer Teil des Betrachtungsraums wird dieser Raumeinheit zugeordnet. Diese Raumein-

heit befindet sich vor allem im zentralen und südlichen Teil des Betrachtungsraums und ist 

durch landwirtschaftliche Parzellen, mit überwiegender ackerbaulichen Nutzung gekennzeich-

net. Insgesamt wird hier im Gegensatz zu anderen Raumeinheiten wie den Nadel- und 

Mischwäldern eine geringe Reliefenergie angetroffen. Östlich von Eddelstorf befindet sich eine 

seit 1961 stillstehende und als Baudenkmal geschützte alte Mühle.  

Einige archäologisch bedeutende Stätten und Elementen der historischen Kulturlandschaft wie 

mit Baumreihen gesäumten Feldwegen führen zu einer mittleren Bewertung der historischen 

Kontinuität. Aufgrund der Feldgehölze und einiger Bäche wird auch die Vielfalt als mittel ein-

gestuft. Die intensive Bewirtschaftung großer und planer Ackerschläge resultiert in einer ge-

ringen Bewertung der Natürlichkeit dieser RE. 

Trotz des deutlich zu spürenden anthropogenen Einflusses wird dieser RE somit ein mittlerer 

Landschaftsbildwert zugeordnet.  

 

3.3 Belastbarkeit der Schutzgüter 

Natura 2000-Gebiete (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vo-

gelschutzgebiete) gemäß § 7 Abs. 1. Nr. 8 BNatSchG 

Im Vorhabengebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine Gebiete von gemeinschaft-

licher Bedeutung oder europäische Vogelschutzgebiete gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG 

vorhanden. Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet DE2930-401 „Ostheide bei Himbergen 

und Bad Bodenteich“ befindet sich südöstlich des Vorhabengebiets in ca. 8,5 km Entfernung 

(Abbildung 4). Das FFH-Gebiet DE2830-332 „Rotbauchunken-Vorkommen Strothe/Almstorf“ 

befindet sich mindestens 3,8 km vom Vorhaben entfernt (Abbildung 4). Laut Gebietssteckbrief 

ist dort das einzige Vorkommen der Rotbauchunke in der atlantischen Region verzeichnet. 

Das Gebiet setzt sich aus zahlreichen Kleingewässer, ehemalige Torfstiche, Bruchwälder so-

wie zeitweilig überstauten Grünlandflächen zusammen, die durch Korridore und dem Röbbel-

bach einen Verbund darstellen. Nach Aussage des NABU gilt die Rotbauchunke hier seit 2007 

nach Bestandsrückgängen als verschollen. Aufgrund der Entfernung und grundsätzlich unter-

schiedlicher Habitatausstattung des Vorhabengebietes lässt sich eine negative Beeinträchti-

gung der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets ausschließen. Auswirkungen auf die Natura 2000-

Gebiete sind durch die Baumaßnahmen oder Betrieb der WEA nicht zu erwarten. 

 

Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG 

Im Vorhabengebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine Naturschutzgebiete nach 

§ 23 BNatSchG vorhanden. Die nächstgelegenen Naturschutzgebiete sind das NSG LÜ 149 
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„Almstorfer Moor“ 5,9 km südöstlich und das NSG LÜ 268 „Vierenbach“ etwa 7,4 km östlich 

der WEA (Abbildung 4). Auswirkungen auf die Naturschutzgebiete sind durch die Baumaß-

nahmen und dem Betrieb der WEA nicht zu erwarten. 

 

Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG 

Im Vorhabengebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind weder Nationalparke noch nati-

onale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG ausgewiesen (Abbildung 4). 

 

Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete nach §§ 24 und 26 BNatSchG 

Im Vorhabengebiet sind keine Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete nach §§ 24 

und 26 BNatSchG vorhanden (Abbildung 4). Teilbereiche des Landschaftsschutzgebiets LSG 

LG 1 „Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Lüneburg“ befinden sich in etwa 1.100 m Ent-

fernung zum WEA-Standort. Weitere Landschaftsschutzgebiete des Landkreises Uelzen be-

finden sich im Ilmenautal in einer Entfernung von ca. 6 km (LSG UE 2 „Ilmenautal“) sowie 

südlich von Himbergen (LSG UE 26 „Ostheide bei Himbergen“) (Abbildung 4). Auswirkungen 

auf die Landschaftsschutzgebiete durch die Baumaßnahmen und dem Betrieb der WEA sind 

nicht zu erwarten. 

 

Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG 

Naturdenkmäler sind im Vorhabengebiet und seiner unmittelbaren Umgebung nicht vorhan-

den. Abseits des Vorhabengebietes in über 1.300 m Entfernung bestehen im Bereich der Ort-

schaft Eddelstorf zwei Feuchtbiotope, die jeweils als Naturdenkmal verzeichnet sind (Abbil-

dung 4). Auswirkungen durch die Baumaßnahmen und dem Betrieb der WEA sind nicht zu 

erwarten. 

 

Geschützte Landschaftsbestandteile einschließlich Alleen nach § 29 BNatSchG 

Im Vorhabengebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine geschützten Landschafts-

bestandteile ausgewiesen (Abbildung 4). 

 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

Im Vorhabengebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine gesetzlich geschützten 

Biotope ausgewiesen oder vorhanden (Abbildung 4). Auswirkungen durch die Baumaßnah-

men und dem Betrieb der WEA sind nicht zu erwarten. 
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Schutzgebiete nach Wasserhaushaltsgesetz 

Im Vorhabengebiet sind keine Wasserschutzgebiete nach § 51 Abs. 1 WHG oder Heilquellen-

schutzgebiete nach § 53 Abs.4 WHG ausgewiesen. Risikogebiete im Sinne des § 73 Abs. 1 

WHG oder Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 WHG sind nicht vorhanden. Auswir-

kungen auf Schutzgebiete nach Wasserhaushaltsgesetz sind durch die Baumaßnahmen und 

den Betrieb der WEA nicht zu erwarten. 

 

Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitäts-

normen bereits überschritten sind 

Im Vorhabengebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine Gebiete festgelegt, in de-

nen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits über-

schritten sind. 

 

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 

Abs. 2 Nr. 2 des ROGs 

Die über 7,5 km entfernt gelegene Ortslage von Bad Bevensen ist gemäß dem Regionalen 

Raumordnungsprogram (RROP) des Landkreis Uelzen 2019 als Grundzentrum mit mittelzent-

ralen Teilfunktionen ausgewiesen. In der Beschlussfassung wird Bad Bevensen eine Schwer-

punktaufgabe zur Sicherung und Entwicklung neben den besonderen Entwicklungsaufgaben 

Tourismus und Erholung in den Aufgabenbereichen Gesundheit und Kultur zugewiesen. 

 

Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale und archäologisch bedeutende Land-

schaften 

Im unmittelbaren Umfeld der geplanten Anlagen liegt die denkmalgeschützte Mühle bei Ed-

delstorf in einem Abstand von etwa 710 m. Der Betrieb der Mühle wurde 1961 eingestellt. Es 

handelt sich um den flügellosen Turm inklusive Dachstuhls einer Kappenwindmühle. Der Blick 

auf das Baudenkmal ist größtenteils durch Nadel- und Laubgehölzstrukturen verschattet. Eine 

freie Sichtbeziehung ist vor allem vom Ortsrand Bostelwiebeck anzunehmen.  
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Abbildung 4: Darstellung der Schutzgebiete im Bereich des Vorhabens. 
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4 Merkmale der möglichen Auswirkungen 

4.1 Ausmaß der Auswirkungen 

Wasser 

Oberflächen- und Fließgewässer sind im Vorhabengebiet nicht vorhanden. Auswirkungen auf 

das Grundwasser sind nicht zu erwarten. Das Niederschlagswasser kann von den versiegelten 

Flächen ablaufen und versickern, weshalb eine Reduzierung der Grundwasserneubildungs-

rate ebenfalls nicht zu erwarten ist. Insgesamt sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.  

 

Fläche und Boden 

Durch die Baumaßnahmen im Rahmen der geplanten Vorhaben kommt es zu einer Abschie-

bung von Mutterboden, zu einer Verdichtung und Versiegelung des Oberbodens und zu Ein-

griffen in die Schichtenfolge des Bodens. Ein Eintrag von Schadstoffen aus dem Baustellen-

bereich kann bei fachgerechtem Baustellenbetrieb ausgeschlossen werden. Durch eine Voll-

versiegelung im Bereich der Fundamente entsteht eine dauerhafte Beeinträchtigung der Bo-

denfunktionen. Versiegelte Böden verlieren ihre Funktion als Lebensraum für Pflanzen und 

Bodenorganismen sowie als Grundwasserspender und -filter. Im Verhältnis zu der gesamten 

Größe des Vorhabens entsteht jedoch mit einer Fläche von 2.412 m² eine geringe Vollversie-

gelung. Die geschotterten Erschließungswege und Kranstellflächen (9.234 m²) behalten ihre 

Durchlässigkeit bezüglich des Niederschlagswassers, womit eingeschränkte Bodenfunktionen 

erhalten bleiben. Gegenüber einer vollständigen Versiegelung wird die Beeinträchtigung 

dadurch minimiert. Zur weiteren Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen des 

Schutzguts Boden sind umfangreiche Maßnahmen umzusetzen. So sind bei sämtlichen Bo-

denarbeiten die DIN 18300 (Erdarbeiten) und DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschafts-

bau: Bodenarbeiten) zu berücksichtigen. Baubedingt anfallender Aushub an Ober-, Unterbo-

den oder Untergrundmaterial wird dementsprechend in separaten Bodenmieten fach- und si-

tuationsgerecht zwischengelagert und nach Beendigung der Baumaßnahmen entweder lage-

weise entsprechend der ursprünglichen Schichtung wieder eingebaut oder abgefahren. Wenn 

schädliche Bodenverdichtungen i. S. d. § 2 Abs. 3 des BBodSchG stattgefunden haben, wer-

den die betroffenen Stellen vor Begrünung/Bepflanzung über eine Tiefenlockerung wiederher-

gestellt. Unter Berücksichtigung der vergleichsweise geringen Flächeninanspruchnahme und 

der intensiv landwirtschaftlich genutzten Böden sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 
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Natur 

Pflanzen und Biotope 

Während der Bauphase wird überwiegend das bestehende Wegenetz genutzt. Dennoch ist 

mit einer Teilentnahme von Heckenstrukturen im Bereich der temporär genutzten Zufahrts-

wege zu rechnen. Jedoch werden diese geringfügigen Umweltauswirkungen im Rahmen der 

Eingriffsregelung ausgeglichen. Eine dauerhafte Beeinträchtigung des Naturhaushaltes ergibt 

sich durch die (Teil-)Versiegelung der Biotope im Bereich der Kranstellflächen und Zufahrts-

wege sowie durch das Einbringen der Fundamente. Hier werden jedoch ausschließlich gering-

wertige Ackerbiotope oder bestehende Verkehrswege beansprucht. Ein möglicher Rückschnitt 

einzelner Gebüsche im Zuge der Anlieferung ist als nicht erheblich anzusehen. Durch die Bau-

maßnahmen und den Betrieb der Windenergieanlagen werden keine nach § 30 BNatSchG 

geschützten Biotope erheblich beeinträchtigt. Der ökologische Wert der durch den Bau und 

Betrieb der WEA in Anspruch genommenen Biotope ist aufgrund Pflanzenbestand und Vorbe-

lastung als gering einzuschätzen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Pflanzen und Bio-

tope sind aufgrund der teilweisen Versiegelung und Befestigungen und des damit verbunde-

nen Flächenverlustes nicht zu vermeiden, aber örtlich eng begrenzt. 

 

Brutvögel 

Im Rahmen der Baufeldräumung und der Bauvorbereitung kann es im Bereich der geplanten 

Standorte zu einer Beschädigung oder Tötung von Brutvögeln kommen, wenn Gelege oder 

nicht flugfähige Jungvögel der nachgewiesenen Arten direkt zerstört oder durch Störereignis-

se aufgegeben werden. Es sind nachweislich keine Nisthabitate im Bereich der Fundamente, 

Kranstellflächen, Zuwegungen und temporärer Flächen vorhanden. Eine potentielle Nutzung 

der Offenlandflächen sowie der Saumgehölze durch ungefährdete Arten ist nicht auszuschlie-

ßen. Nach Kartierungen über die Brutsaison 2015 werden die Beeinträchtigungen auf Groß- 

und Greifvögel, Rote Liste Arten sowie weitere im Bereich der Anlagen beobachtete Vogelar-

ten u.a. aufgrund der überwiegenden Unempfindlichkeit gegenüber Auswirkungen von WEA, 

der lokalen bis regionalen Bewertung der Teillebensräume und des unkritischen Abstands zu 

Brutplätzen der Großvogelarten insgesamt als gering bewertet. Es sind keine Hinweise oder 

Beobachtungen erfolgt, die auf eine hervorgehobene Bedeutung des Untersuchungsgebietes 

als Nahrungshabitat für planungsrelevante Vögel weisen. Ebenso befindet sich das Untersu-

chungsgebiet nicht auf einem regelmäßig genutzten Flugweg nahrungssuchender Groß- oder 

Greifvögel. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung sind bei Umsetzung der in 

der artenschutzrechtlichen Prüfung näher beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen keine er-

heblichen Beeinträchtigungen der Brutvogelbestände zu erwarten. 
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Gast- und Zugvögel 

Gemäß der Kartierungen zwischen 2015 und 2016 stellt das Untersuchungsgebiet keinen 

Schwerpunktraum für Gastvögel dar. Anhand der sporadischen Nutzung ist im Gebiet über-

wiegend eine mäßige Nutzung festzustellen. Größere Rastbestände von Kiebitz und Saatgans 

wurden lediglich kurzzeitig abseits des Vorhabens ermittelt. Kleinere Rastvogelbestände wei-

sen eine hohe Flexibilität auf und können auf andere gleichermaßen geeignete Rastgebiete 

ausweichen. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung sind keine erheblichen Be-

einträchtigungen der Gastvogelbestände zu erwarten. Nach vorliegenden Daten ergibt sich 

aufgrund der schwachen Flugintensitäten und fehlender Leitlinienfunktion zum Frühjahrs- und 

Herbstzug eine lediglich geringe Bedeutung des Planungsgebietes für den Vogelzug. Es 

wurde keine räumlich abgrenzbare Verdichtung des Vogelzuges festgestellt, für die mit erhöh-

tem Konfliktpotential zu rechnen ist. Es ist davon auszugehen, dass keine erheblichen Beein-

trächtigungen auf den Erhaltungszustand der ziehenden Vogelarten entstehen. 

 

Fledermäuse 

Durch den Bau und die Anlagen selbst sind nach aktuellem Kenntnisstand keine direkten Ver-

luste von Quartierstandorten der hier ermittelten Fledermausarten zu erwarten. Durch die Flä-

chenverluste aufgrund der Errichtung der Baukörper und Zufahrtswege ergeben sich in der 

Summe Habitatverluste, die zu keiner erheblichen Beeinträchtigung für Fledermäuse führen. 

Durch den Betrieb der Anlagen können Fledermäuse allgemein mit den sich drehenden Roto-

ren im Luftraum kollidieren. Schallemissionen, die eine Meidung der Anlagen verursachen 

würden oder zu einem verminderten Jagderfolg führen, z. B. aufgrund von Interferenzen mit 

den Ortungsrufen, sind hingegen nicht zu erwarten. Es ergibt sich eine Überschneidung eines 

Jagd- und Funktionsraums mittlerer Bedeutung mit dem Wirkradius der WEA UKA 02. Dieses 

Jagd- und Balzhabitat wurde v.a. von lokal vorkommenden Zwergfledermäusen genutzt. Dar-

über hinaus deutet ein Anstieg der durch die Dauerfassung registrierten Aktivitäten ab Mitte 

Juli auf eine zunehmende Anzahl auch ortsfremder Individuen. Die Ergebnisse der Horchbo-

xenerfassung belegen, dass Arten der Rufgruppe „Pipistrelloid“ ab Mitte Juli in erhöhten An-

zahlen auch in Bereichen des Offenlandes aktiv sind. Die Aktivitätszunahme ist insbesondere 

durch die sich auflösenden Wochenstuben der Zwergfledermaus begründet. 

Im Rahmen der Konfliktanalyse ergeben sich zudem für die Migrationspopulationen der Arten 

Großer Abendsegler, Kleinabendsegler und Rauhautfledermaus erhebliche Beeinträchtigun-

gen durch ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko möglicher Kollisionen mit Rotoren der WEA. 

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen kann ein saisonaler Anstieg der Aktivitäten des 

Großen Abendseglers im Gebiet ab Spätsommer festgestellt werden, der sich sowohl an drei 

Horchboxenstandorte als auch durch die Erfassung von Aktivitäten durch die Dauererfassung 

durch stetigere und mindestens mittlere Aktivitätsdichten dieser Art bzw. Rufgruppe im Gebiet 

zeigt. Es ergibt sich daher eine erhöhte Nutzung des Untersuchungsraumes ab Mitte Juli. Bei 

drei Horchboxenstandorten sowie der Dauererfassung sind durch stetige und mindestens mitt-
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lere Aktivitätsdichten der Rufgruppe „Nyctaloid“ im Gebiet möglicherweise auch Kleinabend-

segler betroffen. Es muss daher vorsorglich davon ausgegangen werden, dass sich auch In-

dividuen dieser Art ab dem Spätsommer im Untersuchungsraum während der Migration zeit-

weilig im Gebiet aufhalten. Ab Mitte August wurden neben erhöhten Aktivitätszahlen der 

Gruppe „Pipistrelloid“ an den automatischen Erfassungsgeräten auch häufiger Begegnungen 

mit der Rauhautfledermaus bei den Detektorbegehungen im Untersuchungsraum festgestellt. 

Um die Kollisionsgefährdung für die betroffenen Fledermauspopulationen unter die Erheblich-

keitsschwelle zu senken, werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung Vermeidungsmaßnah-

men anhand standortspezifischer Abschaltzeiten vorgeschlagen. Es ergibt sich zusammen-

fassend bei Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen keine erhebliche Beeinträchtigung der 

Fledermäuse. 

 

Weitere Arten 

WEA können vor allem Vögel und Fledermäuse erheblich beeinträchtigen. Andere Artengrup-

pen sind aufgrund der Eingriffscharakteristik des Vorhabens nicht betroffen. 

 

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt des Vorhabengebietes wird durch das Vorhaben bei Umsetzung von 

Vermeidungsmaßnahmen nicht erheblich beeinträchtigt. 

 

Landschaft 

Mit der Errichtung der WEA mit einer gesamten Höhe von 250 m sind Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes verbunden.  

Der Untersuchungsraum mit zu den erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen besteht aus 

Landschaftsbildräumen mit mittleren und hohen Wertigkeiten. Der Betrachtungsraum mit zu 

den erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen besteht aus Landschaftsbildräumen mit mitt-

leren (83 % Flächenanteil) und hohen (17 % Flächenanteil) Wertigkeiten. Etwas mehr als ein 

Drittel des Betrachtungsraumes ist jedoch aufgrund von Wald- und Siedlungsflächen und den 

daraus resultierenden Sichtverschattungen einer visuellen Beeinträchtigung durch WEA nicht 

zugänglich. Dies trifft u.a. auch auf die Mischwaldflächen zu, die eine hohe Bedeutung für das 

Landschaftsbild besitzen. Durch die Sichtverschattungen im Umfeld des Vorhabens werden 

die vorhabenbedingten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes abgemildert. 

Naturgemäß treten die höchsten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im Nahbereich 

von WEA auf. Im vorliegenden Fall betrifft die Standortwahl des Vorhabens ein landwirtschaft-

lich intensiv genutztes Gebiet (überwiegend Acker) mit weniger Strukturreichtum als angren-

zende Raumeinheiten und damit einen Bereich mit mittlerer Wertigkeit des Landschaftsbildes. 
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Im Nahumfeld der WEA befinden sich kaum sichtverschattende Bereich. In einiger Distanz 

nach Osten und Westen hin wird das Vorhabengebiet jedoch durch kleinere geschlossene 

Waldgebiete begrenzt. Die angrenzenden Waldbereiche sind größtenteils unempfindlich ge-

genüber visuellen Beeinträchtigungen und liegen im Vergleich zu den Standorten der geplan-

ten WEA oftmals leicht erhöht. Dadurch wird die Fernwirkung etwas abgemildert. 

Mit einer Gesamthöhe von 250 m und in einem im Vergleich zur unmittelbaren Umgebung 

leicht exponierten Gelände geht von den WEA des Vorhabens eine höhere visuelle Beein-

trächtigung aus als von den vier WEA des bestehenden Windparks südlich der geplanten 

WEA-Standorte, deren Gesamthöhen etwa 100 m betragen. Vor allem im Nahbereich des Vor-

habens (Bereich, der dem Radius der achtfachen GH entspricht) ist mit hohen Beeinträchti-

gungsintensitäten zu rechnen. Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden jedoch 

durch die Standortwahl in einem durch 11 WEA (4 Bestands-WEA und 7 geplante WEA) tech-

nisch vorbelasteten Raum sowie durch großflächig wirkende Sichtverschattungen des nähe-

ren und weiteren Umfelds (Siedlungs- und Waldflächen) abgemildert. 

Es ergeben sich abschließend keine besonders schweren Auswirkungen auf die Landschaft – 

vorausgesetzt, es werden entsprechende Ausgleichszahlungen auf Grundlage der NLT-Ar-

beitshilfe „Bemessung der Ersatzzahlung für Windenergieanlagen“ (2018) geleistet und die 

Umweltauswirkungen damit kompensiert. 

Aufgrund der geplanten maximalen Gesamthöhe von über 100 m ist aus Flugsicherheitsgrün-

den eine Tages- und Nachtkennzeichnung entsprechend der „Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ (AVV) notwendig. Windenergieanlagen 

sind ab dem 1. Juli 2020 entsprechend der Vorgaben des EEG mit technischen Einrichtungen 

zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung auszustatten. Von der Pflicht kann die Bundes-

netzagentur auf Antrag im Einzelfall insbesondere für kleine Windparks Ausnahmen zulassen, 

sofern die Erfüllung der Pflicht wirtschaftlich unzumutbar ist. 

 

4.2 Grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 

Nicht relevant, da keine grenzüberschreitenden Auswirkungen zu erwarten sind. 

 

4.3 Schwere und Komplexität der Auswirkungen 

Die erwähnten nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter wie Boden und Biotope sind 

zwar erheblich, aber räumlich eng begrenzt und auf den Anlagenstandort sowie die Erschlie-

ßungsflächen beschränkt. Nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild betreffen die 

nicht sichtverschatteten Offenlandbereiche, die mit vier vorhandenen sowie sieben geplanten 

Windenergieanlagen und der Verkehrsinfrastruktur bereits Vorbelastungen aufweisen. Auswir-

kungen auf die übrigen Schutzgüter, insbesondere Brut- und Gastvogelbestände sowie Fle-

dermäuse, sind als gering einzustufen. Auswirkungen auf Menschen sind ebenfalls als gering 
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einzustufen, da die für den Schallschutz notwendigen Abstände zu Siedlungen eingehalten 

werden. Durch das Vorhaben sind keine Bereiche von besonderer Bedeutung betroffen. Eine 

besondere Komplexität, die über den vorhabentypischen Charakter von Windparks hinaus-

geht, ist nicht zu erwarten. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen i. S. des UVPG auf-

grund ihrer möglichen Schwere und ihrer möglichen Komplexität sind nicht zu erwarten. 

 

4.4 Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 

Alle dargelegten Auswirkungen des Vorhabens treten durch die Errichtung oder durch den 

Betrieb der WEA mit Sicherheit oder möglicherweise auf. 

 

4.5 Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen 

Die beschrieben Umweltauswirkungen bestehen während des Baus und Betriebs der geplan-

ten Windenergieanlage voraussichtlich über einen Zeitraum von etwa 20 – 30 Jahren. Nach 

diesem Zeitraum werden die Anlagen zurückgebaut und der Zustand des Geländes, wie er vor 

dem Beginn der Baumaßnahmen existierte, kann wiederhergestellt werden. Alle weiteren Aus-

wirkungen auf Boden, Arten und Biotope, Landschaftsbild sowie Menschen und Kulturgüter 

sind reversibel und von eingeschränkter Dauer. Manche Auswirkungen (Schattenwurf, Schall, 

Beunruhigung des Landschaftsbildes) sind nur beim Betrieb der Anlagen vorhanden. Andere 

Wirkungen resultieren aus dem Bau der Anlage, wodurch die Schutzgüter Tiere, Boden und 

Biotope beeinträchtigt werden. Nach Entfernung des Fundaments und Entsiegelung der be-

festigten Flächen beim Rückbau kann die Fläche ihren ursprünglichen Charakter wieder er-

halten. 

 

4.6 Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer Vorhaben 

Kumulative Auswirkungen des geplanten Vorhabens mit in zeitlich und räumlicher Nähe ge-

planten Vorhaben können zu einer Verstärkung der Umweltauswirkungen führen. Jedoch ist 

eine zusätzliche Beeinträchtigung durch Überbauung und Versiegelung im Verhältnis zur Ge-

samtfläche unversiegelten Bodens verhältnismäßig gering. Da im gesamten Umfeld des Vor-

habengebiets vorherrschend geringwertige Ackerbiotope vorliegen, ergeben sich keine erheb-

lichen zusätzlichen Beeinträchtigungen auf Pflanzen oder biologische Vielfalt. Kumulative Aus-

wirkungen auf die Avifauna sowie Fledermausarten (z.B. Kollisionen) im Gebiet können durch 

geeignete Vermeidungsmaßnahmen maßgeblich reduziert werden. Im Rahmen der Progno-

sen zu Schall und Schattenwurf werden kumulative Auswirkungen untersucht. Durch eine Be-

rücksichtigung der bestehenden und geplanten Windenergieanlagen ergeben sich kumulative 

Auswirkung auf das Landschaftsbild, die mit einer Ersatzzahlung nach dem NLT-Leitfaden 
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(2018) kompensiert werden kann. Die kumulativen Auswirkungen werden zusammenfassend 

als unerheblich angesehen. 

 

4.7 Möglichkeiten der Verminderung von Auswirkungen 

Bereits durch die Standortplanung wurden erhebliche Beeinträchtigungen natürlicher Ressour-

cen weitgehend minimiert. Darüber hinaus sind bei sämtlichen Bodenarbeiten die entspre-

chenden Normen und gesetzlichen Vorgaben des BBodSchG zu berücksichtigen, um baube-

dingte Inanspruchnahmen sowie Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Zur 

Abwendung möglicher artenschutzrechtlicher Tatbestände des BNatSchG sind Regulierungen 

der Bau- und Betriebszeiten an den WEA-Standorten vorgesehen. Die Grenzwertüberschrei-

tungen der Schattenwurfimmissionen können durch den Einsatz von Schattenwurfabschalt-

modulen vermieden und die Auswirkungen vermindert werden. 

 

5 Abschließende Bewertung 

Gemäß § 7 Abs. 1 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn auf-

grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 aufgeführten Krite-

rien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen eintreten, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu 

berücksichtigen wären. Im Bereich des Vorhabens und seinem Umfeld liegen keine besonde-

ren örtlichen Gegebenheiten vor, die eine besondere ökologische Empfindlichkeit begründen 

würden. Hinsichtlich der gemäß der Anlage 3 UVPG behandelten Schutzkriterien ergeben sich 

insbesondere bezüglich des Ausmaßes, der Schwere und Komplexität nur geringfügige Aus-

wirkungen. Das Ausmaß der möglichen Auswirkungen wird zusätzlich durch Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen (insb. Standortwahl) des Vorhabenträgers minimiert. Ein förmli-

ches UVP-Verfahren wird daher nicht als erforderlich angesehen. 
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